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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Montag, den 15. Juni 2026, um 11:00 Uhr 

(MESZ) (Einlass ab 10:00 Uhr (MESZ)), im Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, 80333 München, Deutsch-

land, stattfindenden  

 

ordentlichen Hauptversammlung 

eingeladen. 

 

I. TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025, des gebilligten Konzernab-

schlusses zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die Adtran Networks SE 

und den Konzern für das Geschäftsjahr 2025, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Anga-

ben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2025 und der Nachhaltigkeitserklärung für das Geschäftsjahr 2025  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss ge-

billigt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Haupt-

versammlung. Der Jahresabschluss, der zusammengefasste Lagebericht, der Konzernabschluss, der 

Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs („HGB“) und 

der Bericht des Aufsichtsrats sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Ein Beschluss 

wird zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von EUR 177.438.127,08 wurde zuletzt auf 

neue Rechnung vorgetragen, sodass über diesen trotz bestehenden Beherrschungs- und Gewinn-

abführungsvertrags als Bilanzgewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 wieder zu entschei-

den ist. Aufgrund einer Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB könnte maximal eine Gewinn-

ausschüttung in Höhe von bis zu EUR 96.430.619,07 vorgenommen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 

EUR 177.438.127,08 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. 



 

 

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Vorstands der Adtran Networks SE, 

die im Geschäftsjahr 2025 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Adtran Networks 

SE, die im Geschäftsjahr 2025 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses – vor, die KPMG 

AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprü-

fer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 

Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die die Auswahlmöglichkeiten der 

Hauptversammlung im Hinblick auf die Auswahl auf bestimmte Abschlussprüfer beschränkt hat, 

vgl. Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Ab-

schlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 

2005/909/EG der Kommission). 

6. Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 

2026 

Nach der am 5. Januar 2023 in Kraft getretenen Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) müssen 

große kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern bereits für nach dem 

31. Dezember 2023 beginnende Geschäftsjahre ihren (Konzern-)Lagebericht um einen (Konzern-

)Nachhaltigkeitsbericht erweitern, der extern durch den Abschlussprüfer oder – nach Wahlmög-

lichkeit des jeweiligen Mitgliedstaats – einen anderen (Abschluss-)Prüfer oder einen unabhängigen 

Erbringer von Bestätigungsleistungen zu prüfen ist. 

Damit müssen also Unternehmen, die wie die Adtran Networks SE bereits heute der nichtfinanzi-

ellen Berichterstattung i.S.d. § 289b Abs. 1, § 315b Abs. 1 HGB unterliegen, zukünftig einen Nach-

haltigkeitsbericht für die Gesellschaft und den Konzern aufstellen und extern prüfen lassen.  

Der deutsche Gesetzgeber hat im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung noch kein 

Gesetz zur Umsetzung der CSRD in deutsches Recht (CSRD-Umsetzungsgesetz) verabschiedet. Der 

sich im Gesetzgebungsverfahren befindliche Gesetzesentwurf sieht eine Bestellung des Prüfers des 

Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung vor. Bei einer Verabschiedung eines CSRD-

Umsetzungsgesetzes im Laufe des Jahres 2026 könnte sich daher eine Berichtspflicht bereits für 

das Geschäftsjahr 2026 ergeben. Um eine weitere Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 

2026 zur Wahl eines Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2026 zu vermei-

den, wird vorgeschlagen, bereits in der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2026 einen 

Prüfer für den Nachhaltigkeitsbericht zu bestellen. Der Beschluss soll nur durchgeführt werden, 



 

 

wenn das CSRD-Umsetzungsgesetz eine entsprechende Bestellung durch die Hauptversammlung 

vorsieht. 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses – der Hauptver-

sammlung vor zu beschließen: 

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, wird mit Wirkung zum Inkrafttreten des 

CSRD-Umsetzungsgesetzes zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 be-

stellt. Der Beschluss kommt nur zur Durchführung, wenn nach dem CSRD-Umsetzungsgesetz ein 

für das Geschäftsjahr 2026 zu erstellender Nachhaltigkeitsbericht durch einen von der Hauptver-

sammlung zu bestellenden Prüfer zu prüfen ist. 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 

Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die die Auswahlmöglichkeiten der 

Hauptversammlung im Hinblick auf die Auswahl auf bestimmte Prüfer beschränkt hat, vgl. Art. 16 

Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprü-

fung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 

2005/909/EG der Kommission). 

7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft haben nach § 162 Abs. 1 des Aktien-

gesetzes („AktG“) jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen. Dieser ist nach § 162 Abs. 3 AktG 

vom Abschlussprüfer zu prüfen und mit einem Prüfvermerk zu versehen. Die Hauptversammlung 

beschließt nach § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG über die Billigung dieses nach § 162 AktG erstellten und 

geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr. 

Der nach § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2025 erstellte Vergütungsbericht („Vergütungsbericht 

der Adtran Networks SE für das Geschäftsjahr 2025“) wurde vom Abschlussprüfer KPMG AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, geprüft und mit einem Prüfvermerk versehen. 

Der Vergütungsbericht nebst Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers ist vom Tag der Einberufung 

an auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings 

zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungs-

bericht der Adtran Networks SE für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 

8. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 

§ 120a Abs. 1 Satz 1 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung börsennotierter Aktiengesellschaf-

ten bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Billigung des vom 

Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder beschließt.  

Das bisherige Vergütungssystem wurde von der Hauptversammlung am 28. Juni 2024 gebilligt 

und soll im Wesentlichen beibehalten und nur kleinere Anpassungen vorgenommen werden.  



 

 

Insbesondere soll eine Vereinfachung der Vergütungsstruktur dahingehend erfolgen, dass die 

langfristige variable Vergütung nur noch aus zwei, statt bisher drei Komponenten besteht. Bisher 

erhielten die Vorstandsmitglieder jährlich zeitbezogene Restricted Stock Units ("RSUs") und mark-

bezogene Performance Stock Units ("PSUs") und darüber hinaus unternehmensbezogene PSUs im 

Rahmen eines Dreijahresplans. Künftig sollen die Vorstandsmitglieder nur noch zeitbezogene RSUs 

und PSUs im Rahmen eines Dreijahresplans erhalten. Die Erfolgsziele der Dreijahresplan-PSUs sol-

len dabei dahingehend angepasst werden, dass sie sowohl unternehmens- als auch marktbezo-

gene Elemente enthalten. Außerdem werden im Vergütungssystem die Regelungen über den In-

tegrationsbonus gestrichen, der den Vorstandsmitgliedern nach dem Abschluss der Adtran/ADVA-

Transaktion für den Zeitraum bis Ende 2024 gewährt wurde. Darüber hinaus soll das im aktuellen 

Vergütungssystem vorgesehene Verhältnis der einzelnen Vergütungskomponenten zueinander 

angepasst werden. Daneben enthält das neue Vergütungssystem weitere kleinere Anpassungen. 

Auf der Basis der Vorarbeiten des Nominierungs- und Vergütungsausschusses hat der Aufsichtsrat 

am 26. April 2026 ein neues Vergütungssystem beschlossen, welches das am 28. Juni 2024 gebil-

ligte Vergütungssystem ersetzt. Das neue Vergütungssystem ist vom Tag der Einberufung an auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings 

zugänglich und wird der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das am 26. April 2026 vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssys-

tem für die Vorstandsmitglieder zu billigen. 

 



 

 

II. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 

der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises 

ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung bezeichneten Stelle in deutscher oder 

englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) anmelden. 

Der Nachweis hat sich gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 67c Abs. 3 AktG auf den Geschäftsschluss des 

22. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 24. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) ("Nachweisstichtag"), zu 

beziehen und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zu erbringen. Ein entspre-

chender Nachweis durch den Letztintermediär nach § 67c Abs. 3 AktG ist ausreichend.  

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft nach § 16 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der Gesell-

schaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 

8. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) 

unter 

UBJ. GmbH 

w/ HV Adtran Networks SE  

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg, Deutschland 

oder mittels E-Mail unter hv@ubj.de 

zugegangen sein. 

Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den ordnungsgemäß an-

gemeldeten Aktionären Eintrittskarten übersandt. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen 

möchten, werden gebeten, ihre depotführende Bank möglichst frühzeitig zu benachrichtigen, damit diese 

die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes an die Anmeldestelle übermitteln kann. 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Stimmrechtsumfang richten sich aus-

schließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag ("Record Date"). Im Verhältnis zur Gesellschaft 

gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer 

einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach 

dem Record Date haben für das Bestehen und den Umfang des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts 

keine Bedeutung. Aktionäre, die erst nach dem Record Date Aktien an der Gesellschaft erworben haben, 

können aus diesen Aktien weder das Teilnahmerecht noch andere Rechte in der Hauptversammlung aus-

üben. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind im Verhält-

nis zur Gesellschaft auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Teilweise Veräußerungen und 

Hinzuerwerbe nach dem Nachweisstichtag haben keinen Einfluss auf den Umfang des Stimmrechts. Der 

Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum 

für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 

III. STIMMRECHTSVERTRETUNG 

1. Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 

Zur Teilnahme berechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können 

sich bei der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere des Stimmrechts, durch einen Bevollmächtigten, z. B. 

durch eine Aktionärsvereinigung, einen Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG (z. B. eine Depotbank) 

("Intermediär") oder eine andere Person ihrer Wahl, vertreten lassen. Wir weisen darauf hin, dass auch bei 



 

 

einer Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des An-

teilsbesitzes erforderlich sind (siehe oben unter "Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und die Ausübung des Stimmrechts").  

Wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen gemäß § 135 

Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigt werden, ist die Vollmacht in Textform 

gegenüber der Adtran Networks SE oder in Textform unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten zu 

erteilen. Die gleiche Form gilt für den Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft. 

Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen mit diesen 

gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institution oder Person gelten die besonderen gesetzlichen Best-

immungen des § 135 AktG, die u. a. verlangen, dass die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist (§ 135 Abs. 1 

Satz 2 AktG). Wir bitten daher die Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine 

andere mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigen wollen, 

die insoweit zu beachtenden Besonderheiten bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen. 

Die Erteilung, der Nachweis bzw. der Widerruf der Vollmacht kann an die folgende Adresse oder E-Mail-

Adresse übersandt werden: 

UBJ. GmbH 

w/ HV Adtran Networks SE 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Deutschland 

oder mittels E-Mail unter hv@ubj.de 

Ebenso kann der Nachweis der Bevollmächtigung am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmäch-

tigten durch Vorzeigen der Vollmacht an der Einlasskontrolle erbracht werden. 

Ein Formular zur Erteilung von Vollmachten, welches die Aktionäre verwenden können, befindet sich bei 

den Anmeldeunterlagen, die den Aktionären nach ihrer Anmeldung übersandt werden. Auf Anforderung 

wird das Vollmachtsformular auch von der Gesellschaft übersandt. Das Vollmachts- und Weisungsformular 

steht ferner auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings 

zum Download zur Verfügung. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Text-

form (§ 126b BGB) ausstellen. 

2. Vertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsver-

treter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Wir weisen darauf hin, dass auch bei der Bevollmäch-

tigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine ordnungsgemäße, insbesondere 

rechtzeitige Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind (siehe oben unter "Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts"). 

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgebunden abzustimmen. Sollen die von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, so muss der Aktionär diesen daher in je-

dem Fall Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Ohne ausdrückliche Weisung zu 

den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stehen 



 

 

nur für die Ausübung des Stimmrechtes, nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung, soweit 

dies nicht für die Ausübung des Stimmrechtes erforderlich ist. 

Wir bitten zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei Abstimmungen 

über Verfahrens- und Sachanträge, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt 

ist, das Stimmrecht nicht ausüben bzw. sich der Stimme enthalten. 

Die Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der 

Gesellschaft vor der Hauptversammlung unter der nachstehenden Adresse oder E-Mailadresse, bis spätes-

tens 14. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), erteilt werden: 

UBJ. GmbH 

w/ HV Adtran Networks SE  

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Deutschland 

oder mittels E-Mail unter hv@ubj.de 

Darüber hinaus können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter auch während der Hauptversammlung erteilt werden. Entsprechende Formulare sind dazu an der 

Zugangskontrolle erhältlich. 

Ein Formular zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen, welches die Aktionäre verwenden können, 

aber nicht müssen, erhalten die Aktionäre zusammen mit den Anmeldeunterlagen nach ihrer Anmeldung. 

Auf Anforderung wird das Vollmachtsformular auch von der Gesellschaft übersandt. Das Vollmachts- und 

Weisungsformular steht den Aktionären ferner auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings 

zum Download zur Verfügung. Möglich ist auch, dass die Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform 

(§ 126b BGB) ausstellen. 

IV. WEITERE INFORMATIONEN ZUR ABSTIMMUNG 

Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 haben verbindlichen, die Abstim-

mung zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 haben empfehlenden Charakter im Sinne der Tabelle 3 des 

Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212. Es besteht jeweils die Möglichkeit, mit Ja (Befür-

wortung), Nein (Ablehnung) oder Enthaltung zu stimmen. 

Die Abstimmenden können von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 AktG i. V. m. Art. 7 Abs. 2 und Art. 9 

Abs. 5 Unterabs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 innerhalb eines Monats nach dem Tag 

der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie ihre Stimme gezählt wurde.  

V. RECHTE DER AKTIONÄRE 

1. Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 

("SE-VO"), § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz ("SEAG"), § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 

von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-

kannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-

liegen. 

mailto:hv@ubj.de


 

 

Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, 

also bis zum 15. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der 

Adtran Networks SE zu richten. Entsprechende Verlangen können an die folgende Adresse gerichtet wer-

den: 

Adtran Networks SE 

Vorstand 

– z. H. Frau Romy Opitz –  

Märzenquelle 1-3  

98617 Meiningen-Dreißigacker 

Deutschland 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht bereits mit der Einberu-

fung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt 

gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 

kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings 

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

2. Gegenanträge/Wahlvorschläge gemäß Art. 53 SE-VO, § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt, zu den Punkten der Tagesordnung Gegenanträge zu stellen 

bzw. Wahlvorschläge zu machen. 

Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 

und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings 

zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 31. Mai 

2026, 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vor-

stand und Aufsichtsrat oder einen Vorschlag des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesord-

nung mit Begründung an nachfolgend genannte Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse übersandt hat: 

Adtran Networks SE  

– z. H. Frau Romy Opitz –  

Märzenquelle 1-3 

98617 Meiningen-Dreißigacker 

Deutschland 

oder mittels Fax unter: +49 89 890665 199 

oder mittels E-Mail unter: romy.opitz@adtran.com 

 

Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände des 

§ 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-

samt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags 

nachzuweisen. 

Diese Regelungen gelten für Wahlvorschläge der Aktionäre sinngemäß. Wahlvorschläge müssen allerdings 

nicht begründet werden. Wahlvorschläge müssen abgesehen von den in § 127 Satz 1 i. V. m. § 126 Abs. 2 



 

 

AktG genannten Gründen auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Wahlvorschlag nicht 

den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person sowie bei der Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrä-

ten enthält. Ferner sollen einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mit-

gliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen beige-

fügt werden. 

3. Auskunftsrecht gemäß Art. 53 SE-VO, § 131 Abs. 1 AktG 

Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 

über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen-

stands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns 

und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass 

die Auskunft zur sachgerechten Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erforderlich ist.  

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Grün-

den absehen. Gemäß § 18 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende ermächtigt, das Rede- 

und Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 

4. Weitergehende Erläuterungen  

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 Sätze 2 und 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 

SEAG, § 122 Abs. 2 AktG, Art. 53 SE-VO, § 126 Abs. 1, § 127 AktG und Art. 53 SE-VO und § 131 Abs. 1 sind auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings  

zugänglich.  

VI. INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT 

Folgende Unterlagen und Informationen sind ab der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter  

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings 

zugänglich (vgl. § 124a AktG): 

• der Inhalt dieser Einberufung, einschließlich der Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (zu 

dem in der Hauptversammlung kein Beschluss gefasst werden soll), der Angabe der Gesamt-

zahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung, 

einschließlich getrennter Angaben zur Gesamtzahl für jede Aktiengattung und der Erläute-

rungen zu den folgenden Rechten der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung, Gegenan-

träge bzw. Wahlvorschläge, Auskunftsrecht; 

• die weiteren Informationen zur Einberufung der Hauptversammlung nach den Blöcken D bis F 

der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212, d. h. im Einzelnen 

Informationen über die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D), die Tagesordnung 

(Block E) sowie die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block F); 

• der festgestellte Jahresabschluss der Adtran Networks SE zum 31. Dezember 2025; 



 

 

• der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025; 

• der zusammengefasste Lagebericht der Adtran Networks SE und des Konzerns für das Ge-

schäftsjahr 2025; 

• der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsge-

setzbuchs; 

• der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; 

• die Nachhaltigkeitserklärung für das Geschäftsjahr 2025; 

• der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands;  

• der Vergütungsbericht der Adtran Networks SE für das Geschäftsjahr 2025;  

• die Beschreibung des Systems für die Vergütung der Vorstandsmitglieder; und 

• die Formulare, die für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung verwendet 

werden können. 

Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machende Unterlagen liegen ferner von der 

Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Fraunhoferstr. 9a, 82152 

Planegg-Martinsried und Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen-Dreißigacker, sowie während der Hauptver-

sammlung im Versammlungsraum aus. 

VII. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE ZUM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG 

Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 52.054.500 Stückaktien als 

Stammaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine 

eigenen Aktien, aus denen ihr keine Rechte zustünden. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberech-

tigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung damit 52.054.500. 

VIII. HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ 

Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. 

Die in Ihrer Anmeldung für die Teilnahme an der Hauptversammlung von Ihnen angegebenen personen-

bezogenen Daten verarbeiten wir, um Ihnen die Ausübung Ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversamm-

lung zu ermöglichen. Detaillierte Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden 

Sie übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst in unseren Datenschutzhinweisen. Diese stehen auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings 

zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.  



 

 

IX. SIMULTANÜBERSETZUNG 

Für die Teilnehmer der Hauptversammlung der Adtran Networks SE am 15. Juni 2026 besteht die Möglich-

keit einer Simultanübersetzung in englischer Sprache. 

 

Meiningen, im Mai 2026 

Adtran Networks SE  

Der Vorstand 


